
 
 

TV Stud Streik FAQ 
 
Die Gewerkschaften GEW und ver.di haben die studentischen Beschäftigten der Berliner Hochschu-
len zum Warnstreik aufgerufen. Das ist eine besondere Situation, die viele Fragen aufwirft.  
Auf die wichtigsten gehen wir hier ein: 
 
Was ist ein Warnstreik? 
 
Ein Warnstreik ist eine zeitlich befristete Ar-
beitsniederlegung, um Druck auf die Arbeitge-
ber*innen in laufenden Tarifverhandlungen 
auszuüben. Warnstreiks sind nur zulässig, 
wenn die sog. Friedenspflicht beendet ist. In 
unserem Fall haben GEW und ver.di den TV 
Stud II zu Ende 2017 gekündigt. Ab Januar 
2018 besteht also keine Friedenspflicht mehr. 
 
Wann darf ich streiken? 
 
Die Teilnahme an einem Streik setzt voraus, 
dass die beteiligten Gewerkschaften einen 
offiziellen Streikaufruf mit den genauen zeitli-
chen Daten veröffentlicht haben. In dem 
Streikaufruf ist konkret aufgeführt, welche 
Beschäftigten aufgerufen werden. Nur diese 
dürfen an dem Streik teilnehmen. 
 
Wer darf streiken? 
 
Streik ist ein verfassungsrechtlich geschütztes 
Grundrecht (Artikel 9, Absatz 3 Grundgesetz). 
An einem Streik dürfen auch Beschäftigte teil-
nehmen, die nicht den zum Streik aufrufenden 
Gewerkschaften (hier GEW und ver.di) ange-
hören. Sollten die Arbeitgeber*innen nach 
dem Streik für diese Zeit das Gehalt abziehen 
(was sie dürfen – siehe unten), erhalten aber 
nur die Mitglieder der zum Streik aufrufenden 
Gewerkschaften Streikgeld von ihrer Gewerk-
schaft. Nichtmitglieder bekommen keine 
Streikunterstützung.  
 
Um den Arbeitskampf zu unterstützten, der 
schließlich auch Deine Arbeitsbedingungen 
verbessern soll, solltest Du an einem Streik-
aufruf teilnehmen und Deine Arbeit als stu-
dentische*r Beschäftigte*r niederlegen – 
ganz gleich ob Du in einer Gewerkschaft bist 
oder nicht. Überzeug auch Deine studenti-

schen Freund*innen und Bekannte zu kom-
men und sich solidarisch mit uns zu zeigen. 
Unsere Arbeitsbedingungen sind ihre 
Studienbedingungen! 
 
Die Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik 
stellt keine Verletzung des Arbeitsvertrages 
dar. Maßregelungen (Ermahnung, Abmahnung 
oder Kündigung) durch den Arbeitgeber we-
gen der Teilnahme an einem Streik sind nicht 
zulässig. Nach Ende des Streiks besteht ein 
Anspruch auf Weiterbeschäftigung. Während 
des Streiks ruht das Arbeitsverhältnis. Die 
Arbeitnehmer*innen brauchen keine Arbeits-
leistung zu erbringen. Ein Anspruch auf Ar-
beitsentgelt besteht für die Dauer des Streiks 
nicht. 
 
Ich bin noch in der Probezeit. Kann ich den-
noch streiken? 
 
Das Streikrecht gilt auch während der Probe-
zeit uneingeschränkt und auch hier dürfen die 
Arbeitgeber*innen wegen der Streikteilnahme 
keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen gegen 
Dich ergreifen, erst recht keine Kündigung 
aussprechen. Das Problem ist, dass eine Kün-
digung während der Probezeit nicht begrün-
det werden muss und es damit schwierig wird, 
nachzuweisen, dass der Streik der eigentliche 
Grund war. Insofern ist etwas mehr Vorsicht in 
diesem Fall keine schlechte Idee. Hilfreich ist 
es, wenn viele aus Deinem Arbeitsbereich am 
Streik teilnehmen. Dann ist es weit weniger 
wahrscheinlich, dass Du als Einzelne*r in den 
Blickpunkt gerätst. 
Wichtig ist: Wenn Du bereits mehrere Ver-
träge hintereinander bei der gleichen Hoch-
schule hattest, dann greift der Kündigungs-
schutz trotzdem nach Ablauf des 6. Beschäfti-
gungsmonats, unabhängig davon, ob in den 
neuen Verträgen jeweils wieder eine Probezeit 
vereinbart wurde. Die erleichterte Kündigung 



ohne Begründung ist dann nicht mehr mög-
lich.  
 
Muss ich mich zum Streik abmelden? 
 
Nein. Das wäre auch nicht sinnvoll. Schließlich 
soll der Streik Druck auf die Arbeitge-
ber*innen ausüben. Dieser Druck ist geringer, 
wenn sie sich vorher auf den Streik einstellen 
und ggf. Streikbruch organisieren können. 
Wenn Du vorher, z. B. von Vorgesetzten ge-
fragt wirst, ob Du an dem Streik teilnehmen 
wirst, musst Du das nicht beantworten bzw. 
kannst ausweichend antworten. 
 
Gleichwohl solltest Du mit Deine*n Vorge-
setzte*n über die Ziele der Tarifauseinander-
setzung sprechen und sie um solidarische Un-
terstützung bitten. Seit Anfang 2017 gab es in 
fünf Verhandlungsrunden kein akzeptables 
Angebot der Hochschulen. Du kannst Deine 
Vorgesetzten darauf hinweisen, dass ihr als 
studentische Beschäftigte seit fast 17 Jahren 
keine Lohnerhöhung hattet, kein Weihnachts-
geld bekommt und weiter von der Lohnent-
wicklung der hauptberuflich Beschäftigten 
abgekoppelt sein sollt.  
 
Muss ich Weisungen von Vorgesetzten befol-
gen? Dürfen mir Vorgesetzte die Streikteil-
nahme verbieten? 
 
Nein, das ist nicht erlaubt. Wer im Streik 
seine Arbeit niederlegt, ist nicht an Weisun-
gen von Arbeitgeber*innen gebunden. Deine 
Vorgesetzten können Dir auch nicht drohen, 
Dich abzumahnen oder Dir zu kündigen, weil 
Du streiken willst. Sie dürfen Dich auch nicht 
dazu auffordern, die Zeit nachzuarbeiten.  
 
Darf ich andere Kolleg*innen (studentische 
Beschäftigte) auffordern mit zu streiken? 
 
Ja – das solltest Du unbedingt tun! Je mehr 
Beschäftigte sich am Streik beteiligen, desto 
größer ist seine Wirkung. Die Hochschulen 
werden sich in den festgefahren Tarifver-
handlungen nur bewegen, wenn wir viele auf 
der Straße sind. Der Streik ist unser einziges 
Druckmittel. 
 
 
 

Wie wird gestreikt? 
 
Ein Streik findet nicht zu Hause oder in sozia-
len Medien statt. Physische Anwesenheit ist 
gefragt. Es muss gegenüber den Arbeitge-
ber*innen und der Öffentlichkeit sichtbar sein, 
dass sich viele an dem Streik beteiligen. 
Kommt daher zu den zentralen Streik-Kundge-
bungen und schaut, welche dezentralen Treff-
punkte an eurer Hochschule organisiert wer-
den. 
 
Wie streike ich, wenn ich keine festen Ar-
beitszeiten bzw. Arbeitstage habe? 
 
Wenn Du relativ flexibel selbst entscheiden 
kannst, an welchen Tagen und zu welchen 
Zeiten Du Deine Arbeitsleistung erbringst, 
kannst Du das natürlich auch an den Tagen 
machen, an denen zum Streik aufgerufen 
wird. Der Streiktag oder die Streiktage sind 
dann Deine Arbeitstage. Wenn Dir niemand 
vorschreibt, wann Du z. B. Aufgaben für Deine 
Tutand*innen zu korrigieren hast, dann ist es 
Deine Entscheidung, wie viel von der Korrek-
tur liegenbleibt, weil Du sie eben gerade für 
jenen Tag einplanst, für den Du zum Streik 
aufgerufen wirst. 
 
Was ist, wenn ich am Streiktag nicht regulär 
arbeite? 
 
Wenn Deine Arbeitstage (z. B. in einem 
Dienstplan) festgelegt sind und Du am Streik-
tag nicht regulär arbeitest, kannst Du natürlich 
nicht streiken bzw. Deine Arbeit an dem Tag 
niederlegen. Wichtig ist aber, dass Du den 
Streik trotzdem unterstützt und Dich an den 
Aktionen und zentralen Kundgebungen / De-
mos beteiligst. Entscheidend für die Wirksam-
keit des Streiks ist seine öffentliche Sichtbar-
keit. 
 
Wenn ich streike, fällt ja mein Tutorium aus. 
Ich möchte meine Studierenden nicht im 
Stich lassen. Wie gehe ich damit um? 
 
Wenn Beschäftigte in öffentlichen Einrichtun-
gen (z. B. Bildungseinrichtungen) streiken, sind 
davon immer auch Eltern, Kinder und bei euch 
Mitstudierende betroffen. Wichtig ist aber, 
dass der Druck, der dadurch entsteht, nach 
oben an den Arbeitgeber weitergegeben wird. 



Sprich mit Deinen Studierenden über die Ziele 
und den Stand der Tarifkampagne. Bitte sie 
um solidarische Unterstützung und darum, 
dass sie ihren Unmut an die Hochschulleitun-
gen weitergeben (z. B. durch Beschwerdemails 
mit der Aufforderung, dass die Hochschulen 
endlich ein besseres Angebot für die studenti-
schen Beschäftigten vorlegen). Vom Erfolg des 
Arbeitskampfes profitieren alle Studierenden! 
Die Anzahl der Studierenden, die Du pro 
Tutorium betreust, hat in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. In einigen Fächern 
herrscht ein großer Engpass an Tutor*innen. 
Stellen bleiben unbesetzt, weil viele Studie-
rende sich von der Uni als Arbeitgeberin 
abwenden, da sie woanders mehr Geld ver-
dienen, um ihren Lebensunterhalt zu finan-
zieren, obwohl sie gerne als Tutor*in gear-
beitet hätten. 
 
Muss ich meine Arbeitsaufgaben nachholen, 
die beim Streik liegen geblieben sind? 
 
Nein. Es würde auch dem Streik widerspre-
chen, wenn die Arbeit trotzdem wie bisher 
erledigt wird. Der Streik wäre so nicht spürbar 
für die Arbeitgeber*innen. Auch die Anwei-
sung von Überstunden wegen der Teilnahme 
am Streik ist rechtswidrig. 
 
Darf der Arbeitgeber mein Gehalt wegen der 
Streikteilnahme kürzen? 
 
Ja, das darf er, weil Du bei einem Streik keine 
Arbeitsleistung mehr erbringst. In der Praxis 
erfolgt ein solcher Gehaltsabzug aus verwal-
tungstechnischen Gründen i.d.R. erst Monate 
nach dem Streik. Die Hochschulen dürfen als 
Arbeitgeberinnen zu diesem Zweck nach (!) 
dem Streik auch erfassen lassen, wer sich da-
ran beteiligt hat. 
 
Bekomme ich dafür Streikgeld und wie hoch 
ist das? 
 
Die Mitglieder der zum Streik aufrufenden 
Gewerkschaften (hier GEW und ver.di) erhal-
ten Streikgeld.  
 
In der GEW wird Streikgeld gewährt, wenn der 
Gehaltsabzug nachgewiesen wird (i.d.R. durch 
Kopie des entsprechenden Gehaltsnachwei-
ses, aus dem der Abzug hervorgeht). Die Höhe 

des Streikgeldes pro Streiktag beträgt in der 
GEW das Dreifache des monatlichen Mit-
gliedsbeitrages, zusätzlich 5 Euro für jedes 
unterhaltsberechtigte Kind. Es kann aber auch 
der nachgewiesene Netto-Gehaltsabzug er-
setzt werden. 
 
Ver.di-Mitglieder erhalten Streikgeld nach 
einer bestimmten Formel. Zur Orientierung 
gibt es im Internet einen Rechner, an dem 
man sich entsprechende Ansprüche ausrech-
nen kann: 
https://www.verdi.de/++co++f4f64900-bdd0-
11e0-7de3-00093d114afd Auch bei ver.di gibt 
es Zulagen für kindergeldberechtigte Kinder 
und eine Auszahlung des Streikgelds erfolgt 
nach Abzug durch den Arbeitgeber. 
 
Voraussetzung für die Zahlung des Streikgel-
des ist, dass man sich in die Streiklisten einge-
tragen hat. Wenn zentrale Kundgebungen am 
Streiktag stattfinden, liegen die Streiklisten bei 
diesen Kundgebungen aus. Ansonsten werden 
die Gewerkschaftsmitglieder jeweils gesondert 
informiert, wo und wann sie sich in die Streik-
listen eintragen können. 
 
Streikunterstützungen sind steuer- und sozial-
abgabenfrei. 
 
Lohnt es sich noch, in die Gewerkschaft ein-
zutreten, wenn der Streik unmittelbar bevor-
steht? 
 
Ja, denn die Gewerkschaften können nur mit 
vielen Mitgliedern in dem jeweiligen Beschäf-
tigtenbereich auch etwas durchsetzen. Streik-
geld wird in der GEW auch gezahlt, wenn man 
spätestens mit Streikbeginn in die GEW ein-
tritt. Das gilt natürlich nicht, wenn man nach 
dem Streik schnell wieder austritt. 
 
Auch bei ver.di kann man bei Streikbeginn 
noch Streikgeld erhalten, indem man zum 
ersten des vorangegangenen Monats nach-
träglich beitritt. 
 
Kann ich meinen vorher genehmigten Urlaub 
auch während des Streiks nehmen? 
 
Ja, aber Arbeitgeber*innen können einen Ur-
laubsantrag wegen des Streiks ablehnen. 

https://www.verdi.de/++co++f4f64900-bdd0-11e0-7de3-00093d114afd
https://www.verdi.de/++co++f4f64900-bdd0-11e0-7de3-00093d114afd


Was ist mit dem Versicherungsschutz? 

Für die in der gesetzlichen Krankenkasse 
Pflichtversicherten (also z. B. studentische 
Pflichtversicherung), die an einem Arbeits-
kampf teilnehmen, besteht ohne zeitliche 
Begrenzung die Mitgliedschaft bis zur Beendi-
gung des Arbeitskampfes ohne Beitragszah-
lung fort. Freiwillig Versicherte (in der privaten 
oder gesetzlichen Versicherung) müssen da-
gegen nach wie vor Beiträge entrichten.  
Familienversicherte bleiben weiter beitragsfrei 
familienversichert. 

Für die Rente werden während eines Streiks 
keine Beiträge gezahlt. Jedoch zählt jeder Ka-
lendermonat, der wenigstens teilweise mit 
rentenrechtlichen Zeiten belegt ist, als renten-
rechtliche Zeit. Deshalb mindert erst eine 
Streikteilnahme, die einen vollen Kalender-
monat oder länger andauert, die rentenrecht-
lichen Zeiten. 

Im Falle eines Unfalls während des Streiks ist 
man nicht gesetzlich unfallversichert. Aber es 
besteht wie bei einem Freizeitunfall Anspruch 
auf Übernahme der Heilbehandlungskosten 
durch die Krankenversicherung. 

Was ist, wenn ich während eines Streiks 
krank werde? 
 
Streikende haben bei Erkrankung während des 
Streiks keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung 
seitens der Arbeitgeber*innen. Wer während 
eines Urlaubs, der vor Beginn des Streiks ge-
währt wird, erkrankt, erhält die Lohnfortzah-
lung, solange er/sie sich nicht am Streik betei-
ligt. 
Wer arbeitsunfähig erkrankt und nicht am 
Streik beteiligt ist, hat Anspruch auf Lohnfort-
zahlung, wenn er / sie trotz des Streiks hätte 
beschäftigt werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich 
weitere Frage habe? 
 
GEW-Mitglieder können sich an den 
Vorstandsbereich Angestellten-, Beamten- 
und Tarifpolitik der GEW BERLIN wenden: 
E-Mail: vbba@gew-berlin.de 
Tel. 219993-58 oder -41 
 
und an den Vorstandsbereich Hochschulen der 
GEW BERLIN: 
wissenschaft@gew-berlin.de 
Tel. 219993-59 
 
Sekretariat GEW BERLIN: info@gew-berlin.de 
und Tel. 219993-0 
 
ver.di-Mitglieder wenden sich an den 
Fachbereich Bildung, Wissenschaft und 
Forschung Berlin-Brandenburg: 
E-Mail: dagmar.sommerfeld@verdi.de 
Tel.: 88 66 - 53 03 
 
Weitere Infos unter https://tvstud.berlin/  
 
 
Stand: 10. Januar 2018 
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